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Einleitung

A. Problemaufriss

§ 43 StGB normiert, dass an die Stelle einer uneinbringlichen Geldstrafe 
Freiheitsstrafe tritt. Die Vorschrift bildet die gesetzliche Grundlage für die 
Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe. Diese stellt  – so wird mehrfach be-
hauptet – das „Rückgrat der Geldstrafe“1 dar, wobei sie „[…] den Teufel mit 
dem Beelzebub aus[treibt] und […] nahezu unbestritten mit dem ‚Verbot‘ der 
kurzen Freiheitsstrafe (§ 47 StGB) nicht zu vereinbaren [ist]“2.

Dabei unterscheidet § 43 StGB nicht zwischen einer verschuldeten oder 
unverschuldeten Uneinbringlichkeit der Geldstrafe. Zwar kennt das Gesetz 
noch einen „Ersatz“ der Ersatzfreiheitsstrafe, und zwar die in Art. 293 
EGStGB vorgesehene Möglichkeit der Surrogation der Ersatzfreiheitsstrafe 
durch Arbeitsleistung. Doch vor allem erheblich körperlich und psychisch 
erkrankte Verurteilte sind hierzu nicht mehr in der Lage,3 mit der Folge, dass 
die Ersatzfreiheitsstrafe gerade in diesen Fällen vollstreckt werden muss. Da 
Geldstrafen grundsätzlich im Falle leichterer Kriminalität verhängt werden, 
tritt im Falle ihrer Uneinbringlichkeit eine relativ kurze Freiheitsstrafe, die 
aber nach § 47 StGB nur in Ausnahmefällen verhängt werden soll. 

Laut den Angaben des statistischen Bundesamtes4 verbüßten am 31. März 
2017 44.704 Personen eine Freiheitsstrafe in deutschen Gefängnissen, wobei 
sich darunter 4.960 Ersatzfreiheitsstrafenverbüßer5 befanden. Damit lag der 
Anteil der zu einer Ersatzfreiheitsstrafe Verurteilten an diesem Stichtag bei 

1  Tröndle, StGB38, § 43 Rn. 1; zustimmend LK-Grube, § 43 Rn. 1; Radtke, ZRP 
2018, 58; Schädler, ZRP 1983, 5, 7; Tiedemann, JZ 1980, 489, 492.

2  Seebode, in: FS-Böhm, S. 519, 529.
3  Guthke, ZRP 2018, 58; Bremer Erklärung: Rechtspolitische Forderungen des 

41. Strafverteidigertages vom 24.–26. März 2017.
4  Statistisches Bundesamt zum Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den 

deutschen Justizvollzugsanstalten, aktuell Ausgabe abrufbar: www.destatis.de/DE/
Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvoll 
zug/bestand-gefangene-verwahrte-xlsx-5243201.html (letzter Zugriff am 12.11.2021), 
ältere Ausgaben abrufbar: www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods 
_00002496 (letzter Zugriff am 12.11.2021).

5  Da im deutschen Strafvollzug überwiegend Personen (94 %) männlichen Ge-
schlechts (Verhältnis 48.609 Männer gegenüber 3.034 Frauen am 31. März 2017) eine 
Freiheitsstrafe verbüßen sowie aus Gründen der Lesbarkeit, wird ausschließlich die 

http://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/bestand-gefangene-verwahrte-xlsx-5243201.html
http://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/bestand-gefangene-verwahrte-xlsx-5243201.html
http://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/bestand-gefangene-verwahrte-xlsx-5243201.html
http://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00002496
http://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00002496
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11,10 % aller Gefangenen im Vollzug. Im Vergleich dazu verbüßten in 
Schleswig-Holstein 8,41 % der Gefangenen am 31.  März 2017 eine Ersatz-
freiheitsstrafe.6 Die Zahlen hielten sich auch in den Folgejahren auf einem 
konstanten Niveau, wobei sie in Schleswig-Holstein sogar anstiegen. Am 
31. März 2018 lag die Quote der Ersatzfreiheitsstrafenverbüßer deutschland-
weit bei 11,09 % und in Schleswig-Holstein bei 9,26 %.7 Am 31. März 2019 
waren in Deutschland 10,46 % und in Schleswig-Holstein sogar 10,13 % der 
Gefangenen wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe in Haft.8 Die Quote der Ersatz-
freiheitsstrafenverbüßer war insgesamt, jedoch vor allem mit Blick auf 
Schleswig-Holstein, in diesen Jahren relativ hoch.9 In den folge Jahren 
202010 und 202111 nahmen die Quoten zwar ab.12 Dies ist jedoch wenig er-
staunlich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit einher-
gegangenen Aussetzung von Verfahren im Rahmen der Klein- und Bagatell-
kriminalität. Am 30.  Juni 2021 lag die Quote wiederum in der Bundesrepu
blik bei 8,15 % und in Schleswig-Holstein bei 6,67 %.13

Von den 3.444 Vollstreckungshaftbefehlen gem. § 457 Abs. 2 StPO, die im 
Geschäftsjahr 2015 in Schleswig-Holstein erlassenen worden sind, dienten 

männliche Form verwendet. Personen weiblichen, männlichen wie diversen Ge-
schlechts sind darin gleichermaßen eingeschlossen.

6  Statistisches Bundesamt zum Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den 
deutschen Justizvollzugsanstalten vom 31. März 2017.

7  Statistisches Bundesamt zum Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den 
deutschen Justizvollzugsanstalten vom 31. März 2018.

8  Statistisches Bundesamt zum Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den 
deutschen Justizvollzugsanstalten vom 31. März 2019.

9  Eine gewisse Relativität ergibt sich aus der Stichtagsanalysetechnik. Relativ sind 
die Angaben deshalb, da diese Technik nichts darüber aussagt, wie viele Menschen 
innerhalb des gesamten Jahres bundesweit eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßten, son-
dern nur an einem bestimmten Tag – hier dem 31. März 2017. Demzufolge können 
keine Angaben darüber gemacht werden, wie hoch der Anteil der Geldstrafenschuld-
ner ist, der sich jährlich aufgrund einer Ersatzfreiheitsstrafe in Haft befindet. Dieses 
kriminalpolitisch wichtige Problem liegt damit im Dunkelfeld. Siehe zur gesamten 
Problematik Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht der Bundesministerien des Inne-
ren und der Justiz 2006, S. 569.

10  Statistisches Bundesamt zum Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den 
deutschen Justizvollzugsanstalten vom 31. März 2020.

11  Statistisches Bundesamt zum Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den 
deutschen Justizvollzugsanstalten vom 31. März 2021.

12  Am 31. März 2020 verbüßten deutschlandweit 5,80 % und in Schleswig-Hol-
stein 2,93 % der Gefangenen eine Ersatzfreiheitsstrafe. Am 31. März 2021 waren es 
demgegenüber in der Bundesrepublik 6,98 % und in Schleswig-Holstein 6,09 % der 
Inhaftierten, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßten.

13  Statistisches Bundesamt zum Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den 
deutschen Justizvollzugsanstalten vom 30. Juni 2021.
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3.123 der Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe.14 Selbst wenn davon aus-
zugehen ist, dass nicht jeder dieser Haftbefehle auch tatsächlich vollstreckt 
wird, da die Geldstrafenschuldner teilweise nach Androhung der Vollstre-
ckung zahlen, so sind die Daten namentlich vor dem Hintergrund der seit den 
90er Jahren steigenden Gefangenenzahlen15 und der damit einhergehenden 
Überbelegung16 von Hafträumen bedenkenswert. Bundesweit, hier primär 
mit Blick auf die alten Bundesländer, ist seit 2003 zwar ein rückläufiger 
Trend festzustellen und Schleswig-Holstein weist eine der niedrigsten Gefan-
genenraten im gesamten Bundesgebiet auf.17 Allerdings werden durch die 
Ersatzfreiheitsstrafe dennoch erhebliche Kapazitäten im Strafvollzug gebun-
den.18 

Angesichts der Tatsache, dass die Ersatzfreiheitsstrafe im Widerspruch zur 
gesetzlich geregelten Vermeidung kurzer Freiheitsstrafe steht und des Um-
stands, dass die Ersatzfreiheitsstrafe bereits sehr stark deprivierte Straftäter 
erfasst19, wird gerade jüngst wieder die rechtspolitische Forderung postuliert, 
die Ersatzfreiheitsstrafe grundsätzlich abzuschaffen.20 Wie aktuell die Dis-
kussion um die Ersatzfreiheitsstrafe ist, zeigt ein Beitrag in der Süddeutschen 
Zeitung aus dem Jahr 2021, in dem es heißt: „Das Haus A der JVA [Plötzen-
see] ist reserviert allein für Schuldner von Geldstrafe. Dort sammeln sich 
fast alle Zahlungsunfähigen aus der großen, armen Stadt Berlin. Ein moder-
ner Schuldturm, dessen Inneres viel über das Leben draußen erzählt.“21 In 
dem Bericht wird zudem der Gefängnisleiter Uwe Meyer-Odewald der JVA 
Plötzensee zitiert mit den Worten: „Die Elenden der Stadt kippt man uns vor 
die Tür. Menschen, zu denen der Gesellschaft nichts mehr einfällt. Das 
Letzte, was einem noch einfällt, ist Strafe.“22

Die Ersatzfreiheitsstrafe ist aber nicht nur rechtspolitisch umstritten. Ein 
weiteres Rechtsproblem ist die Frage, ob die Bewährungsvorschriften 

14  Die Angaben beziehen sich auf eine Abfrage der im Vorgangsbearbeitungssys-
tem der Staatsanwaltschaften (MESTA) registrierten Haftbefehle.

15  Dünkel/Morgenstern, in: FS Müller-Dietz, S. 133.
16  Streng, Strafrechtliche Sanktionen, VI. Rn. 265.
17  Dünkel/Morgenstern, in: Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktions

praxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich, S. 97, 100.
18  S/S/W-Claus, § 43 Rn. 1; Dünkel/Flügge/Lösch/Pörksen, ZRP 2010, 175.
19  NK-Albrecht, § 43 Rn. 2; Guthke, ZRP 2018, 58; Lorenz/Sebastian, KriPoZ 

2017, 352, 356; Bremer Erklärung: Rechtspolitische Forderungen des 41. Strafvertei-
digertages vom 24.–26. März 2017.

20  Guthke, ZRP 2018, 58; Feest, in: GS-Weßlau, S. 491; Köhne, JR 2004, 453; 
siehe auch Bremer Erklärung: Rechtspolitische Forderungen des 41. Strafverteidiger-
tages vom 24.–26. März 2017. 

21  Steinke, Im Armenhaus, SZ vom 24. September 2021, Einleitung.
22  Steinke, Im Armenhaus, SZ vom 24. September 2021, IV.


